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20. G...u: Vergnügungssteuergesetz für Wien 1963, Abänderung (Vergnügunpreuerg=novelle 1%8). 
21. Gesetz: Wiener Grundsteuerbefreiungsgesetz 1968. 

20. 21. 

Gesetz vom 26. April 1968, mit dem das Ver- Gesetz vom 26. April 1968 über die zeitlidi.e 
gnügungssteuergesetz für Wien 1963 in der Befreiung von der Grundsteuer für Baulidi.
F assung der Vergnügungssteuergesetznovelle keiten, deren Errichtung nadi. dem Wohnbau-
1967, LGBI. für Wien Nr. 3/68, abgeändert förderungsgesetz 1968 gefördert worden ist 
wird (Vergnügungssteuergesetznovelle 1968). (Wiener Grundsteuerbefreiungsgesetz 1968). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

!. § 8 Abs. 7 hat zu lauten: § 1 

„Die Garderobegebühren unterliegen der Für Baulichkeiten, derei1 Errimrung durch 
Steuer, wenn sie 2 S je Teilnehmer oder 1 S Maßnahmen nach dem Wohnbauförderungsgesetz 
je Aufbewahrungsstück übersteigen. Die Pro- 1968 gefördert wurde (geförderte Bauli<hkeiten), 
gramm- und Kataloggebühren unterliegen der wird nadl Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
Steuer, wenn sie den Betrag von 1 ·so S überstei~ . Befreiung von <l.er Grundsteuer gewährt. 
g:en." 

2. Im § 22 hat der erste Absatz zu lauten: 

„(1) Die Vergnügungssteuer vom Entgelt be
trägt 1 bis 25 v. H. des Preises oder Entgeltes, 
abgestuft nach den Einnahmen.'( 

3. § 41 hat zu lauten: 

§ 2 

Die Befreiung dauert 20 Jahre, geredlnet vom 
Beginn des Kalenderjahres an, das der Bauvoll
endung folgt. Die Bauführung gilt mit der ersten 
tatsädilichen Benützung oder Vermietung der 
geförderten Baulidikeit, spätestens aber mit je
nem Tage, mit dem die Baubehörde die Be

„Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz ge~ [ nützung für zulässig erklärt hat, als vollendet. 
regelten Aufgaben mit Ausnahme der Durch- ' 
führung des Verwaltungsstrafverfahrens im I 
eigenen Wlrkungsberekh zu besorgen." 

Artikel II 

Artikel II des Gesetzes vom 17. November 
1967, LGBL für Wien Nr. 3168, hat zu entfallen. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1968 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdlrektor:: 

Marek Ertl 

2 

(!) Der Steuerbefreiung ist in der Weise Redl
nung zu tragen, daß der für die wirtsdlaftlidle 
Einheit nach Baubeendigung sidl ergebende 
Steuermeßbetrag um jenen Teil zu kürlen ist, 
der auf die geförderte Bauliclikeit entfällt. 

(2) Das Ausmaß der Kürzung des Steuermeß
betrages nadt Abs. 1 wird durch das Verhältnis 
bestimmt, in dem der Wert (die Baukosten) der 
geförderten Baulidlkeit zum Werte der ganzen 
wirtsmaftlidlen Einheit einschließlich des Wertes 
der geförderten Bauliclikeit (fiktive Gesamtbau
kosten aller Baulichkeiten auf der Liegenschaft 
zuzüglich des Wertes des Grundes) steht. 
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